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Damit der digitale Austausch 
endlich rechtssicher ist
Die Spitzenverbände BVK, BDVM, VGA und Votum haben den Grundstein  
für ein Regelwerk der digitalen Kommunikation in der deutschen Versicherungs-
wirtschaft gelegt. Den Entwurf hierzu hat ein zehnköp�ges Expertenteam 
gemeinsam mit der Kanzlei Evers erarbeitet. Er soll Rechtssicherheit für alle  
am Kommunikationsprozess Beteiligten scha�en.

Vertriebsseitig bringt die Digi-
talisierung nicht nur Vorteile. 
Sie stellt Vermittler und Versi-

cherer gleichermaßen vor Herausforde-
rungen. Kein Versicherer, der ein Extra-
net betreibt, kann davon ausgehen, dass 
dort in Postkörben hinterlegte Erklärun-
gen Vermittlern mit der Speicherung zu-
gehen. Dies zwingt dazu, Erklärungen, 
die erst beim Zugang wirksam werden, 
per Post zuzustellen. Dieser Medien-
bruch zwingt wiederum Vermittler dazu, 
digitale und analoge Posteingänge ein 
und desselben Versicherers verwalten zu 
müssen. Noch dazu müssen digitale Er-
klärungen, die weiterverarbeitet worden 
sind, mit der Post darauf abgeglichen 

werden, ob sie identisch sind oder abwei-
chen. Zudem müssen Vermittler verschie-
dene Postkörbe kooperierender Versiche-
rer administrieren. Dabei fehlt es an bran-
chenweiten Regeln, in welcher Form digi-
tale Erklärungen zu hinterlegen und mit 
welchen Informationen Datenpakete zu 
kennzeichnen sind. Vermittler können 
daher Geschä�svorgänge nicht erkennen, 
ohne Dokumente zu ö�nen. Wie aufwen-
dig das ist, zeigt sich auch daran, dass die 
Brancheninitiative für Prozessoptimie-
rung (BiPRO) einige Hundert verschiede-
ner Geschä�svorfälle unterscheidet, von 
der Kündigung bis hin zur bloßen Wer-
bung. Außerdem sind Rechtsfragen unge-
klärt. So ist nicht klar, wer das Risiko des 

Zugangs von elektronischen Willenserklä-
rungen trägt. Ebenso ist nebulös, unter 
welchen Voraussetzungen Erklärungen 
zugehen, die im Extranet oder Webservice 
hinterlegt werden. 

O�ensichtlich ist der Postkorb eine 
Empfangsvorrichtung, die nicht im Herr-
scha�sbereich des Vermittlers liegt. Des-
halb reicht es nicht aus, dass dieser die 
Vorrichtung durch Nutzung als Emp-
fangsvorrichtung einsetzt. Vielmehr 
muss die Erklärung dem Zugri� des Ver-
sicherers entzogen sein, um in den Herr-
scha�sbereich des Vermittlers zu gelan-
gen. Auch dies zeigt, dass ein Regelwerk 
erforderlich ist, das festlegt, unter wel-
chen Voraussetzungen elektronische 

Kompakt

 ■ Spitzenverbände der Versiche-
rungsvermittlung haben ein Regel-
werk der digitalen Kommunikation 
in der deutschen Versicherungs-
wirtschaft ins Leben gerufen.

 ■ Der Kommunikationskodex  
de�niert wichtige Begri�e, for-
muliert allgemeine Grundsätze 
und regelt insbesondere Sorgfalts-
p�ichten und technische Mindest-
anforderungen.

 ■ Der Kodex will Rechtssicherheit  
für alle am Kommunikations-
prozess Beteiligten scha�en.  
Das Projekt liegt dem GDV vor.
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Postkörbe im Extranet oder einem Web-
service eines Versicherers als Empfangs-
einrichtung gelten. 

Die Kommunikation zwischen Versi-
cherer und Vermittler muss die Sicherheit 
bieten, dass klar und nachvollziehbar ist, 
ob und wann Erklärungen zugehen und 
wem sie zuzurechnen sind. Ohne eine ent-
sprechende Regelung kann die Versiche-
rungswirtscha� keine E�zienzvorteile 
und Einsparpotenziale ausschöpfen, die 
die digitale Kommunikation ohne Medi-
enbruch bietet. Nicht zuletzt wegen der 
ungeklärten Rechtsfragen ist ein Regel-
werk erforderlich, das digitale Kommuni-
kation ohne Einbußen an Rechtssicherheit 
gewährleistet. Ebendies ist eines der Leit-
motive für die Entwicklung des Kommu-
nikationskodex. Dieser soll auf der Seite 
des Gesamtverbands der Deutschen Ver-
sicherungswirtscha� (GDV) verö�entlicht 
werden, ebenso wie der Datenschutzkodex 
und der Verhaltenskodex für den Vertrieb. 

DSGVO Leitbild für Datenformat
Was den Au�au anbelangt, de�niert der 
Kommunikationskodex zunächst Be-
gri�e wie Betreiber und Empfangsvor-
richtung. Anschließend legt er den An-
wendungsbereich fest und formuliert in 
der Folge allgemeine Grundsätze. Dazu 
gehören die Fragen der Zurechnung so-
wie des Zugangs von Erklärungen und 
der Bedeutung von Empfangsvorrichtun-
gen des Adressaten. Für die Quali�kation 
als Empfangsvorrichtung ist einerseits 
erforderlich, dass bestimmte technische 
Voraussetzungen erfüllt werden, ande-
rerseits muss der Nutzer die Vorrichtung 
ausdrücklich widmen. 

Der Kommunikationskodex schlägt 
einen branchenweiten Zugangszeitpunkt 
vor. Danach sollen kün�ig alle Erklärun-
gen, die bis 12 Uhr mittags eines Werk-
tags gespeichert werden, am Tag der Spei-
cherung zugehen und danach gespei-
cherte erst am folgenden Werktag. Das 
Erklärungsformat soll dem nach der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
vorgeschriebenen Format entsprechen. 

Ebenso enthält der Kommunikations-
kodex allgemeine Sorgfaltsp�ichten. Dies 

sind P�ichten der Absender und Empfän-
ger von Willenserklärungen. Mit geregelt 
wird unter anderem die vergessene Abho-
lung von Erklärungen aus dem Postkorb, 
das Abhandenkommen von Erklärungen 
oder der Eingang unvollständiger oder 
nicht nachvollziehbarer Erklärungen. Ge-
regelt wird überdies, dass der Absender, 
der eine Erklärung in seinem Extranet für 
den Empfänger speichert, den Empfänger 
mit gesonderter Nachricht an dessen E-
Mail-Adresse darauf hinweisen muss, 
wenn eine gespeicherte Erklärung nach 
fünf Werktagen nicht abgeholt worden ist. 
Bestandteil der allgemeinen Bestimmun-
gen sind ferner sonstige P�ichten, etwa be-
tre�end die Abweisung von Erklärungen, 
die wegen Größenbeschränkung oder Ver-
stoßes gegen Sicherheitsrichtlinien nicht 
akzeptiert werden, oder den Einsatz von 
Mittelspersonen als so genannte Kommu-
nikationsintermediäre, deren Aufgabe un-
ter anderem darin besteht, Vermittlerpost 
abzuholen und zuzustellen. 

Für die Änderungen von Diensten, die 
eine Kommunikations- oder Empfangs-
vorrichtung haben, schreibt der Kommu-
nikationskodex Vorankündigungsfristen 
vor, damit sich Nutzer darauf einstellen 
können. Schließlich enthält er Regelungen 
zum Ha�ungsmaßstab, zum Mitverschul-
den und zur erleichterten Anerkennung 
von Vollmachten bei der Vorlage von digi-
talen Kopien schri�licher Originalvoll-
machten. 

Mit seinen besonderen Bestimmun-
gen widmet sich der Kommunikations-
kodex den technischen Anforderungen 
für den Betrieb von Empfangsvorrich-
tungen. Nur wenn sie erfüllt werden, ist 
die objektive Voraussetzung für eine An-
erkennung als Empfangsvorrichtung ge-
geben. So wird etwa geregelt, dass Erklä-
rungen in einem gesonderten Speicher-
bereich gegen den unbefugten Zugri� 
Dritter zu schützen sind. Darüber hinaus 
werden Speicherformate, die Mindest-
dauer der Einsicht, die Gewährleistung 
unveränderter Wiedergabe gespeicherter 
Erklärungen sowie der Umstand als 
Standard de�niert, dass eine Erklärung 
nach der Speicherung dem Zugri� des 

Absenders entzogen ist. Umgekehrt um-
fassen die technischen Anforderungen 
auch das Prozedere und die Möglichkeit 
des Betreibers, Erklärungen nach ent-
sprechenden Vorankündigungsfristen lö-
schen zu können. Schließlich regelt der 
Kommunikationskodex technisch-orga-
nisatorische Maßnahmen, die Betreiber 
von Kommunikations- und Empfangs-
einrichtungen zu tre�en haben. Ebenso 
enthält er allgemeine Regeln für den Fall 
von Funktionsstörungen und Wartungs-
maßnahmen. 

Entwurf liegt dem GDV vor
Den Spitzenverbänden ist es gelungen, 
ein ausgewogenes Regelwerk zu scha�en, 
das keinen Beteiligten überfordert. Dazu 
haben sie das Projektteam ebenso mit 
Vertretern und Maklern besetzt wie mit 
Assekuradeuren und Vertrieben, die mit 
diesen kooperieren. Außerdem haben sie 
verbandsübergreifende Spezialisten aus 
den Bereichen IT und Vertrieb in die Pro-
jektarbeit einbezogen. Der Entwurf 
wurde dem GDV zugeleitet. Die initiie-
renden Verbände sind zuversichtlich, den 
Kommunikationskodex noch in diesem 
Jahr abschließend mit dem GDV beraten 
zu können. So ist zu ho�en, dass schon 
2022 die Rechtssicherheit gescha�en wer-
den kann, die der Kommunikations-
kodex bietet.  ■

Autor: Jürgen Evers ist als 
Rechtsanwalt der Kanzlei 
Evers, Bremen, spezialisiert 
auf Vertriebsrecht, vor 
allem Handels-, Versiche-
rungsvertreter- und Versi-
cherungsmaklerrecht.

Mehr Infos

Tipps und Informationen rund ums 
Thema Vertriebsrecht finden Sie 
unter www.evers-vertriebsrecht.de, 
der Website der Kanzlei Evers,  
Bremen, oder bei Rechtsanwalt 
Jürgen Evers, Telefon: 0421/69 67 70.

Recht | Kommunikationskodex 




